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RuBRik Stichwort
RuBRique catchword

Wie sicher sind ihre  
elektrischen installationen?
Pflichten bei der Kontrolle von elektrischen Niederspannungs-
installationen 

Die Verordnung über elektrische Niederspannungsinstal-
lationen (NiV; SR 734.27) regelt im interesse der Sicher-
heit unter anderem die kontrolle von elektrischen instal-
lationen und setzt für alle daran Beteiligten – eigentümer,  
elektro-installateure und kontrollorgane – die Rahmen-
bedingungen.

Die Sicherheit von elektrischen Instal
lationen ist im Interesse deren Eigentü
mer und Benutzer (Mieter, Pächter usw.), 
gleichsam auch im öffentlichen Interesse. 
Aus diesem Grund schreibt die NIV un
ter anderem die periodische Kontrolle 
von elektrischen Installationen vor. Wäh
rend letztere Pflicht in erster Linie den 
Eigentümern dieser Installationen zu
fällt, setzt die NIV auch den Kontroll
organen und den ElektroInstallateuren 
gewisse Leitlinien. 

1. Pflichten des Eigentümers
Der Eigentümer oder der von ihm be

zeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die 
elektrischen Installationen ständig den 
grundlegenden Anforderungen an die Si
cherheit und die Vermeidung von Stö
rungen entsprechen. Er muss auf Verlan
gen den entsprechenden Sicherheits
nachweis erbringen (Art. 5 Abs. 1 NIV).

Der Sicherheitsnachweis nach Art. 37 
NIV ist eine Art Konformitätserklärung 
für die elektrische Installation. Er ist das 
Endprodukt der Kontrolle der elektri
schen Installation nach NIV. Entspre
chend hat der Eigentümer die Grundla
gen für den Sicherheitsnachweis wäh
rend mindestens einer Kontrollperiode 
aufzubewahren (vgl. Art.  5 Abs.  2 NIV). 

Der Eigentümer erhält diesen Sicher
heitsnachweis nach Erstellung einer 
neuen Installation entweder direkt durch 
den ElektroInstallateur oder, für Neu
installationen mit einer Kontrollperiode 
von weniger als 20 Jahren, nach einer 
zusätzlichen Abnahmekontrolle durch 
ein unabhängiges Kontrollorgan oder 
eine akkreditierte Inspektionsstelle (vgl. 
Art.  35 Abs.  3 NIV). Weiter erhält der 

Eigentümer einen Sicherheitsnachweis 
nach der periodischen Kontrolle durch 
das unabhängige Kontrollorgan oder, je 
nach Art der Anlage, durch die akkredi
tierte Inspektionsstelle. 

Der Sicherheitsnachweis bescheinigt, 
dass die Installation mängelfrei ist, und 
wird deshalb nur dann ausgestellt. Ohne
hin muss der Eigentümer nach Art.  5 
Abs.  3 NIV Mängel unverzüglich behe
ben lassen. 

Mindestens sechs Monate vor Ablauf 
der Kontrollperiode fordern die Netzbe
treiberinnen oder das Inspektorat die 
Eigentümer schriftlich auf, den Sicher
heitsnachweis bis zum Ende der Kon
trollperiode einzureichen (vgl. Art.  36 
Abs. 1 und 2 NIV). Dabei sind, je nach 
Art der Anlage, im Anhang zur NIV Kon
trollperioden von 1, 5, 10 oder 20 Jahren 
vorgeschrieben. Elektrische Installatio
nen mit zehn oder zwanzigjähriger Kon
trollperiode müssen ausserdem bei jeder 
Handänderung nach Ablauf von fünf Jah
ren seit der letzten Kontrolle kontrolliert 
werden (Ziff. 3 des Anhangs zur NIV).

Die Frist zum Einreichen des Sicher
heitsnachweises kann bis längstens ein 
Jahr nach Ablauf der festgelegten Kon
trollperiode verlängert werden. Wird der 
Sicherheitsnachweis trotz zweimaliger 
Mahnung nicht innerhalb der festgesetz
ten Frist eingereicht, so übergibt die 
Netzbetreiberin dem Inspektorat die 
Durchsetzung der periodischen Kon
trolle (Art. 36 Abs. 3 NIV).

Es empfiehlt sich deshalb für die Ei
gentümer, rechtzeitig nach Erhalt der 
Aufforderung ein Kontrollorgan – je nach 
Art der In stallation ein unabhängiges 
Kontroll organ oder eine akkreditierte 

Inspektionsstelle – mit der Kontrolle der 
elektrischen Installation zu beauftragen, 
damit der Sicherheitsnachweis innert 
Frist eingereicht werden kann. Das Ver
zeichnis der Betriebe, welche eine Kont
rollbewilligung des ESTI besitzen, ist im 
Internet unter www.esti.admin.ch > Ak
tuell > Verzeichnis der erteilten Installa
tions und Kontrollbewilligungen abruf
bar.

Nicht zuletzt wird in diesem Zusam
menhang auf die gefestigte Praxis des 
Bundesverwaltungsgerichtes hingewie
sen (statt vieler: Entscheid A3670/2010 
vom 7. März 2011, Erwägung 3.2 mit 
Hinweisen), welche den Eigentümer al
lein, und nicht etwa das Kontrollorgan 
oder den ElektroInstallateur, welche der 
Eigentümer beauftragt hat, für die Ein
haltung der gesetzten Fristen verantwort
lich macht.

In Fällen, in welchen der Eigentümer 
eine Gesamterneuerung oder einen Um
bau seiner elektrischen Anlage beabsich
tigt, entscheidet das ESTI im Einzelfall, 
inwiefern Fristerstreckungen gewährt 
werden können. Eine solche Erstreckung 
hängt im Wesentlichen davon ab, ob der 
Eigentümer schon eine Kontrolle hat 
ausführen lassen und eine Mängelliste 
vorliegt bzw. ob er glaubhafte Belege da
für vorlegen kann, dass er die Behebung 
dieser Mängel innert erstreckter Frist tat
sächlich veranlassen wird. Ein solcher 
Beleg ist z. B. eine rechtskräftige Baube
willigung. Massgebend für die Fristerstre
ckung ist immer die Sicherheit von Per
sonen und Sachen. Mängel, die Personen 
oder Sachen gefährden können, müssen 
unverzüglich behoben werden (vgl. 
Art.  40 Abs.  1 NIV).

2. Pflichten des Elektro-
Installateurs
Der ElektroInstallateur, welcher In

haber einer Installationsbewilligung des 
ESTI sein muss (vgl. Art.  6 NIV), führt 
die elektrischen Installationsarbeiten aus 
und macht vor der Übergabe an den Ei
gentümer ein Schlusskontrolle (vgl. 
Art.  24 Abs.  2 NIV). Er stellt gestützt da
rauf einen Sicherheitsnachweis aus.
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Im Rahmen der periodischen Kon
trolle hat er etwaige Mängel, welche das 
Kontrollorgan festgestellt hat, zu beheben 
und die Behebung dieser Mängel dem Ei
gentümer oder, wie in der Praxis üblich, 
direkt dem Kontrollorgan anzuzeigen. In 
diesem Fall stellt der ElektroInstallateur 
jedoch keinen Sicherheitsnachweis aus; 
diese Aufgabe obliegt hier dem Kontroll
organ. Es ist Sache des Kontrollorgans zu 
entscheiden, ob es der Mängelbehebungs
anzeige alleine vertraut oder ob es eine 
Nachkontrolle machen will.

In jedem Fall hat der ElektroInstalla
teur die Installationsarbeiten so auszu
führen, dass sie den grundlegenden An
forderungen an die Sicherheit und die 
Vermeidung von Störungen entspre
chen. 

3. Pflichten der 
Kontrollorgane
Bei den Kontrollorganen wird unter

schieden zwischen den unabhängigen 
Kontrollorganen und den akkreditierten 
Inspektionsstellen einerseits (Art.  26 Abs. 
1 lit. a und b NIV), welche die Kontrollen 
im Auftrag der Eigentümer durchführen, 
und den Netzbetreiberinnen sowie dem 
ESTI andererseits (Art.  26 Abs. 1 lit. c 
und d NIV), welche die Durchführung 
der periodischen Kontrollen sicherstellen 
und überwachen. 

3.1 Technische Kontrollen
Die unabhängigen Kontrollorgane und 

die akkreditierten Inspektionsstellen füh
ren im Auftrag der Eigentümer von elek
trischen Installationen technische Kon
trollen durch und stellen die entsprechen
den Sicherheitsnachweise aus (Art.  32 
Abs.  1 NIV). Stellen sie anlässlich der 

Kontrolle fest, dass die elektrischen Instal
lationen mängelfrei sind, haben sie einen 
Sicherheitsnachweis auszustellen, wel
chen sie dem Eigentümer zu übergeben 
haben. In der Praxis stellt das unabhän
gige Kontrollorgan oder die akkreditierte 
Inspektionsstelle oft auch der Netzbetrei
berin ein Exemplar zu. Allein verantwort
lich für den Empfang des Sicherheitsnach
weises durch die Netzbetreiberin ist auch 
hier, wie oben unter Ziff.  1 erwähnt, der 
Eigentümer.

Für die Wirksamkeit der Kontrolle 
von elektrischen Installationen ist es un
erlässlich, dass nicht dieselbe Person 
bzw. derselbe Betrieb die Kontrolle 
durchführt wie diejenige bzw. derjenige, 
der schon die Installation geplant, er
stellt, geändert oder instand gestellt hat. 
Entsprechend darf, wer an der Planung, 
Erstellung, Änderung oder Instandstel
lung der zu kontrollierenden elektrischen 
Installationen beteiligt war,  nicht mit der 
periodischen Kontrolle oder mit Stich
probenkontrollen beauftragt werden (vgl. 
Art.  31 NIV). Somit darf der ElektroIns
tallateur, welcher Mängel an einer Instal
lation behoben hat, nicht gleichzeitig 
auch die periodische Kontrolle an dersel
ben Installation durchführen.

3.2 Netzbetreiberinnen
Nebst der schon erwähnten Aufforde

rung zum Einreichen der Sicherheits
nachweise nach Art.  36 Abs.  1 NIV über
wachen die Netzbetreiberinnen den Ein
gang der Sicherheitsnachweise für die 
elektrischen Installationen, die aus ihren 
Niederspannungsverteilnetzen versorgt 
und für die der Sicherheitsnachweis nicht 
nach Art.  34 Abs.  3 dem Inspektorat ein
gereicht werden muss (Art.  33 Abs.  1 
NIV). Sie prüfen die Sicherheitsnach
weise stichprobenweise auf ihre Richtig
keit und ordnen gegebenenfalls die erfor
derlichen Massnahmen zur Mängelbehe
bung an (Art.  33 Abs.  2 NIV).

Zudem kontrollieren die Netzbetreibe
rinnen elektrische Installationen mit 
Stichproben und wenn Grund zur An
nahme besteht, dass sie der NIV nicht 
entsprechen (Art.  39 Abs.  1 NIV). Dabei 
sind die Kosten der Stichprobenkontrol
len vom Eigentümer der Installation zu 
tragen, wenn Mängel an der Installation 

festgestellt werden (Art.  39 Abs.  2 NIV). 
Die Stichprobenkontrollen sind Ausfluss 
der Aufsichtsfunktion der Netzbetreibe
rinnen über die von ihnen versorgten 
Niederspannungsinstallationen und ge
ben auch Aufschluss über die Arbeit der 
ElektroInstallateure und Kontrollorgane. 
Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Sicher
heit der elektrischen Installationen.

3.3 Inspektorat
Das ESTI hat hauptsächlich die Auf

gabe, die Durchführung der periodischen 
Kontrolle zu überwachen und, wo nötig, 
durchzusetzen. Zusätzlich fordert das 
ESTI Eigentümer von Spezialinstallatio
nen nach Anhang 1 Ziff.  1 NIV sowie die 
Eigentümer von Eigenversorgungsanla
gen ohne Verbindung mit einem Nieder
spannungsverteilnetz zur Einspeisung in 
eine feste Installation (sog. Anlagen im 
Inselbetrieb) – anstelle der Netzbetrei
berinnen – schriftlich auf, mindestens 
sechs Monate vor Ablauf der Kontroll
periode den Sicherheitsnachweis einzu
reichen. 

Werden die Sicherheitsnachweise 
trotz Mahnungen nicht eingereicht, setzt 
das ESTI die periodischen Kontrollen 
durch, nötigenfalls mit gebührenpflichti
ger Verfügung. Diese wird gegenüber 
dem Eigentümer der Installation ausge
sprochen.

4. Zusammenfassung
Die Kontrolle der elektrischen Instal

lationen ist wichtig für die Sicherheit der 
Eigentümer und Benutzer. Mit periodi
schen Kontrollen, welche die unabhängi
gen Kontrollorgane und akkreditierten 
Inspektionsstellen im Auftrag der Eigen
tümer durchführen, wird diese Sicherheit 
in der Schweiz flächendeckend sicherge
stellt. Grundlage einer mängelfreien In
stallation bildet die gesetzes wie auch 
normenkonforme Ausführung der Instal
lation durch einen ElektroInstallateur, 
welcher Inhaber einer Installationsbewil
ligung des ESTI ist.

Die Durchführung der Kontrollen 
wird zwar durch die Netzbetreiberinnen 
und das ESTI überwacht – verantwort
lich für den guten Zustand seiner Instal
lationen ist im Endeffekt allein der Eigen
tümer. Dario Marty, Chefingenieur
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